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Anhang.

9. ia. Regulativ betreffend den kantonalen Lehrmittelverlag. (A'om 16. November
1901.)

§ 1. Die für die zürcherische Primär- und Sekundärschule vom Erziehungs-
rate obligatorisch erklärten individuellen und allgemeinen Lehrmittel erscheinen
in der Regel im Staatsverlage und werden den Schulen auf vorherige Bestellung
hin durch den kantonalen Lehrmittelverlag geliefert.

§ 2. Der kantonale Lehrmittelverlag bildet eine selbständige Unternehmung
der kantonalen Verwaltung. Er ist der Direktion des Erziehungswesens unterstellt

und fignrirt in der Staatsrechnung unter dem Titel „Spezialrechnungen".
§ 3. Organisation und Verwaltung des Lehrmittelverlages sind so

einzurichten, dass derselbe ohne Zuschuss aus der Staatskasse bestehen kann. Zu
diesem Zwecke erfolgen bei der Festsetzung des Preises der Lehrmittel durch
den Erziehungsrat jeweilen die erforderlichen Zuschläge, welche mindestens 30 °/0
der Selbstkosten betragen sollen. Letztere umfassen ausser den eigentlichen
Erstellungskosten der Lehrmittel die Ausgaben für die Verwaltung, die Lokalitäten,

die Zinsen des Betriebskapitals und aUfällige Abschreibungen auf
unverkäuflichen Lehrmitteln.

Ein anfälliger Reingewinn wird zu Abschreibungen verwendet.
§ 4. Die Verwaltung des Lehrmittelverlages liegt dem kantonalen

Lehrmittelverwalter ob; derselbe wird vom Regierungsrate anf den Antrag der
Erziehungsdirektion jeweilen für die Amtsdauer der kantonalen Verwaltungsbeamten

gewählt, und es wird ihm das erforderliche Hülfspersonal beigegeben.
§ 5. Der Lehrmittelverwalter stellt in allen die technischen Fragen des

Lehrmittelverlages beschlagenden Geschäften Antrag an die Erziehungsdirektion.
Er hat im besondern nachfolgende Obliegenheiten:

a. Verkauf der im Staatsverlage erscheinenden Lehrmittel gemäss den vom
Erziehungsrate festgesetzten Verkaufsbedingungen :

b. Magazinirung der Lehrmittelvorräte;
c. Führung der Kasse, der Buchhaltung und der Korrespondenz;
d. Ausarbeitung von Vorlagen an die Erziehungsdirektion betreffend den

Abschluss von Verträgen mit Bezug auf Lieferungen, Vergebung von
Druck- und Buchbinderarbeiten, Herstellung von Illustrationen u. s. w. :

e. Überwachung der Lieferanten bezüglich Erfüllung der vertraglichen
Leistungen;

/. Anfertigung des Budgets, des Inventars und der Jahresrechnung:
g. Prüfung der eingehenden Bechnungen und Übermittlung derselben an die

Erziehungsdirektion zum Zwecke der Anweisung des Betrages ;

h. Ausfertigung der monatlichen Kassenrapporte:
». Spedition des amtlichen Schulblattes, Bezug der Abonnementsgebühren

und Eeehnungsstellung an die Inserenten;
k. Beihiilfe soweit nötig bei Korrektur der Druckbogen sowie bei der

Beschaffung und Prüfung des Clichés.

§ 6. Die Vergebung von Lieferungen und Arbeiten erfolgt in der Begel
auf dem Submissionswege.

§ 7. Die Buchführung über das Lehrmittellager und über den Kassenverkehr

hat so zu geschehen, dass zu jeder Zeit der Stand der Lehrmittelvorräte,
sowie die Einnahmen und Ausgaben für jedes einzelne Lehrmittel, wie auch der
Stand der Kasse leicht ersichtlich ist.
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§ 8. Die Staatskasse liefert dem Lehrmittelverlage das erforderliche
Betriebskapital gegen angemessene Verzinsung. Eingehende Barbeträge sind, soweit
sie nicht für den Kassenverkehr notwendig sind, ungesäumt an die Staatskasse
abzuliefern, mit welcher ein Konto-Korrentverkehr besteht.

§ 9. Der Lehrmittelverwalter gibt der Erziehungsdirektion rechtzeitig
Kenntnis von allfällig' notwendig werdenden Neuauflagen von Lehrmitteln.

§ 10. Die Jahresbesoldung des Lehrmittelverwalters beträgt Fr. 3500—4500.

§ 11. Der Lehrmittelverwalter hat eine Kaution von Fr. 8000 zu leisten.
§ 12. Die Erziehungsdirektion übt die Aufsicht über den Lehrmittelverlag

und den Lehrmittelverwalter aus durch eine vom Erziehungsrate aus seiner
Mitte jeweilen für die Zeit seiner Amtsdauer bestellte Kommission von drei
Mitgliedern. Die Kommission stellt Antrag an den Erziehungsrat über die
Festsetzung des Verkaufspreises der Lehrmittel, über allfällige Abschreibungen
auf unverkäuflichen Lehrmitteln, über Abnahme des Inventars und der
Jahresrechnung etc.

Mindestens einmal im Jahre nimmt die Kommission eine Besichtigung des
Lehrmittellagers vor und vergewissert sich über die ordnungsgemässe
Amtsführung des Lehrmittelverwalters; sie erstattet über ihre Wahrnehmungen
schriftlichen Berieht an den Erziehungsrat.

§ 13. Dieses Regulativ tritt nach seiner Genehmigung durch den
Regierungsrat sofort in Kraft.



Inhalt
der 3ände der schweizerischen Schulsfatistik 1894/95.

REGISTRE DE LA STATISTIQUE SCOLAIRE 1894J05

von Dr. __. __i_t_©r.

I. Baud. — 1er -volume.
Organisationsverhältnisse der Primarschulen (Schuldauer, Schülerverhältnisse, etc.)

1894(95.
Organisation des écoles primaires (Durée de l'enseignement, élèves, etc.) 1894195.

gr. 8" broschirt XXVIII -f- 332 + 407 _ 767 Seiten.

H. Band. — Ht volume.
Die schweizerische Primarlehrerschaft. 1895.
Le personnel enseignant des écoles primaires suisses. 1895.

irr. 8° broschirt XX -4- 212 4- 213 475 Seiten.

IH. Band. — ID> volume.
Die Arbeitsschulen für Mädchen in der Schweiz auf der Primarschulstufe. 1894/95.
Les écoles d'ouvrages des filles dans l'enseignement primaire, en Suisse. 1894195.

gr. 8" broschirt XVI -f 66 -f- 148 280 Seiten.

IV. Band. — IV« volume.
Ökonomische Verhältnisse der schweizerischen Primarschulen. 1894.
Economie des écoles primaires suisses en 1894.

gr. 8" brosehirt XX -f- 60 4- 95 175 Seiten.

V. Band. — "V7"« volume.
Sekundärschulen, Mittelschulen, Fortbildungsschulen, Berufsschulen, Hochschulen.

Musikschulen. 1894 95.
Enseignement secondaire et supérieure (écoles secondaires, écoles moyennes, école*

d'adultes, écoles professionnelles, Universités, écoles de musique) en 1894195.
gr. 8" broschirt XXX -4- 4s7 — 531 - 101S Seiten.

VI. Band. — Vie volume.
Kindergärten, Kleinkinderschulen, Privat-Primar-, -Sekundär- und -Mittelschulen;

Spezialschulen (Waisenanstalten, Rettungsanstalten, etc.).
Jardins d'enfants, écoles enfantines, écoles privées (enseignement primaire, secon¬

daire et supérieur), écoles spéciales (orphelinats, asiles, etc.).
gr. 8" broschirt XII + :!8 -f- 103 - 158 Seiten.

VU. Band. — Vile volume.
Zusammenfassende Übersichten nach Bezirken und Kantonen.
Tableaux de récapitulations des districts et des cantons.

gr. 8" broschirt X — 113 123 Seiten.

VUE. Band. — Ville volume.
I. Teil: Geschichtlicher Überblick, Übersicht über die Schulgesetzgebung des Bundes

und der Kantone, Rekrutenprüfungen; IL—VII. Teil: Die Gesetzgebung der Kantone

nach Schulstufen und Schulgruppen.
I" partie: Introduction historique, législation scolaire de la Confédération et des

Cantons, Examens des recrues; IIe à VIIe partie: La législation des cantons
d'après les degrés et groupes scolaires.

gr. S" broschirt XXIV -f- 1340 _ 1364 Seiten.
IJBIF" Das ganze Werk von 8 Bänden mit 4335 Seiten ist zum Preise von Fr. 25

beim eidgen. Departement des Innern in Bern erhältlich. Für Schulbehörden und
Lehrer ist der Preis auf Fr. 18 ermässigt worden und das Werk ist bei den permanenten

Schulausstellungen in Zürich, Bern, Freiburg und Neuenburg zu beziehen.
Es sind auch einzelne Bände käuflich.

Orell Füssli Verlag-, Zürich.
Femer erschien :

Jahrbuch des Unterrichtswesens in der Schweiz 1892.
Bearbeitet von Dr. A. Huber.

gr. S° broschirt. XII, 238 und 152 Seiten. 5 Franken.
Einleitende Arbeit: Staatliche Ruhegehalte, Pensions-, Alters-, Witwen- und

Waisenkassen der Volksschullehrer und der Lehrer an den höheren Lehranstalten
in der Schweiz 1893. 107 Seiten.



Orell Füssli Verlag, Zürieh.
Ferner erschien:

Jahrbuch des Unterrichtswesens in der Schweiz 1893.
Bearbeitet von Dr. A. Huber.

gr. 8° broschirt. XII, 188 und 204 Seiten. 5 Franken.
Einleitende Arbeit: Die Fürsorge für die Stellvertretung der Lehrer an

der Volksschule und an den höheren Schulen in der Schweiz 1894. 5 S Seiten.

Jahrbuch des Unterrichtswesens in der Schweiz 1894.
Bearbeitet von Dr. A. Huber.

gr. 8° broschirt. XII, 200 und 144 Seiten. 5 Franken.
Einleitende Arbeit: Die Fürsorge für Nahrung und Kleidung armer

Schulkinder in der Schweiz im Jahre 1895. 60 Seiten.

Jahrbuch des Unterrichtswesens in der Schweiz 1895 _ 1896.
Bearbeitet von Dr. A. Huber.

gr. S° broschirt. XVI, 292 und 436 Seiten. 7 Franken.
Einleitende Arbeit : Die Zählung der schwachsinnigen Kinder im

schulpflichtigen Alter im März 1897. 115 Seiten.

Jahrbuch des Unterrichtswesens in der Schweiz 1897.
Bearbeitet von Dr. A. Huber.

gr. 8° broschirt. XII, 187 und 206 Seiten. 5 Franken.
Einleitende Arbeit: Die Organisation des gesamten Schulwesens in den

einzelnen Kantonen der Schweiz 1898. 64 Seiten.

Jahrbuch des Unterrichtswesens in der Schweiz 1898.
Bearbeitet von Dr. A. Huber.

gr. S° broschirt. XII. 193 und lS5 Seiten. 5 Franken.
Einleitende Arbeit: Die Fortbildungsschulen für die weibliche Jugend in

der Schweiz. 21 Seiten.

Jahrbuch des Unterrichtswesens in der Schweiz 1899.
Bearbeitet von Dr. A. Huber.

gr. S° broschirt. XII. 169 und 260 Seiten. 5 Franken.
Einleitende Arbeit: Die ökonomische Stellung der Primarlehrer in den

einzelnen Kantonen der Schweiz auf Ende des Jahres 1900. 27 Seiten.

Jahrbuch des Unterrichtswesens in der Schweiz 1900.
Bearbeitet von Dr. A. Huber.

gr. 8° broschirt. XII, 203 und 356 Seiten, b Franken.
Einleitende Arbeit: Stadtrat Johann Kaspar Grob, 1841—1901. Eine

biographische Skizze. 88 Seiten.

Jahrbuch des Unterrichtswesens in der Schweiz 1901.
Bearbeitet von Dr. A. Huber.

gr. 8° broschirt. XIV, 167 und 216 Seiten. 5 Franken.
Einleitende Arbeit : Der Kampf um die eidgenössische Schulsubvention.

51 Seiftn.


	Anhang

